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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Bürgstadt Neunkirchen

Josefsmarkt am 19.03.2023 in Bürgstadt –  
Verkehrsregelung – Änderung der Bushaltestellen

Folgende Verkehrsregelung wird angeordnet:
I. Während des in Bürgstadt stattfindenden Kirchweihmarktes wird die 

- Hauptstraße nach der Einmündung Mühlweg und die Freudenberger Straße bis zur 
„Alten Kirche“,

- der Streckfuß von der Einmündung Trieb bis Einmündung Hauptstraße und
- die Martinsgasse von der Einmündung Hauptstraße bis zu den Anwesen Martins-

gasse 7a/10 am Sonntag, 19.03.2023, von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr für den gesam-
ten Verkehr gesperrt. 

II. Im Streckfuß wird von der Einmündung Trieb bis Einmündung Hauptstraße, in  der 
Hauptstraße von Einmündung Streckfuß bis „Alte Pfarrkirche“ und in der Martins-
gasse von Einmündung Hauptstraße bis Anwesen Martinsgasse 7a/10 zusätzlich von 
7.00 bis 20.00 Uhr beidseitig ein absolutes Halteverbot (Zeichen 283 - 10/11, - 30/31, 
- 20/21) angeordnet. 

III. Die Zufahrtsstraßen Krummgasse, Weidengasse, Marienbader Straße, Große Main-
gasse und Kleine Maingasse werden jeweils an der Einmündung in die Hauptstraße, 
Martinsgasse bzw. Freudenberger Straße gesperrt.

 Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über Sandweg, Brückenstraße, Jahn-
straße, Streckfuß, Höhenbahnweg, Mozartstraße, Königsberger Straße, Stettiner 
Straße, Danziger Straße bzw. umgekehrt.

IV. Der Fleckenweg wird für den Bereich Kleine Maingasse bis Großer Brückengraben für 
den Kfz-Verkehr freigegeben.

Für die in der gesperrten Strecke liegenden Bushaltestellen werden folgende Ersatzhal-
testelle eingerichtet:
Reguläre Haltestelle Ersatzbushaltestelle
Apotheke / Mainmetall Neue Erfbrücke  
Hauptstraße Tabakhalle
Alte Kirche Gesundheitszentrum
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Frühling. Urlaub. Josefsmarkt
.

Josefsmarkt 
in Bürgstadt  
 
19. März 2023 
Beginn 11.00 Uhr

Markt Bürgstadt
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Grußwort
zum Josefsmarkt
am Sonntag, den 19.März 2023 
von 11.00-18.00 Uhr
Liebe Bürgstadter,
liebe Gäste des Josefsmarktes,
 
unser erster Markt im Jahr 2023 
bringt uns den Frühling und wir laden
Sie für ein paar schöne Stunden in 
unser schönes Bürgstadt ein.
 
Besuchen Sie den Josefsmarkt am 
19. März 2023 mit einem vielfältigen 
Angebot an Ausstellern und Waren
im Bürgstadter Ortskern. Erleben Sie 
viel Interessantes rund um die The-
men Freizeit, Urlaub und Reisen.
 
Am Glücksrad vor dem Reisebüro 
gibt’s eine Reise zu gewinnen und 
gleichzeitig wird für einen guten 
Zweck gespendet. Wen das Fernweh 
bei der Reisevorstellung überkommt 
kann auch gleichzeitig das ausge-
stellte Wohnmobil buchen.

Das Ma rkttreiben beginnt um 11.00 
Uhr. Zum Frühschoppen am Bürg-
stadter „Plaza“, vor dem Rathaus,
spiele n die Musikanten de r BBC von 
den Fränkischen Rebläusen. Ab 14.00
Uhr gibt’s Livemusik von Breakaway 
Paradise für alle Besucher, egal ob 
urlaubsreif oder Urlauber.

Das Programm wird durch Vorträge 
in der Churfrankenvinothek abge-
rundet. Um 14.30 Uhr heiß t es „Bur-
gen, Schlösser und Ruinen – Kultur-

denkmale Bürgstadts im Netzwerk
Burgenlandschaft“ und um 16.30 
Uhr präsentiert Dietmar Hilden-
brand bei „Elf Länder in drei Mona-
ten“  Bilder der Weltreise, gebucht 
in Bürgstadt.

Der neue Ortsbauernführer und 
sein Stellvertreter backen leckere 
„Börsched Blôadz“ und „Grüschtle“
Die bayerischen Weißbierspeziali-
täten und  die tradit ion elle „Josefs-
worscht“ werden von den Vereinen 
vor dem Rathaus angeboten. Für 
den guten Bürgstadter Wein steht
das Team der Churfrankenvinothek 
bereit.
 
Kuchenspezialitäten und Kaffee 
gibtes beim Kindergartenteam in
der Gewölbehalle des Rathauses - 
auch zum Mitnehmen, der  Umwelt 
zuliebe gerne im mitgebrachten 
Behältnis.
 
In der Martinsgasse lädt ein Floh-
markt zum Stöbern nach Sell und 
Jenem, sowie unentdeckten Schät-
zen, ein.
 
Genießen Sie einen schönen Tag bei 
uns in Bürgstadt.

Wir freuen uns auf Sie.
 
Thomas Grün Norbert Usselmann
Erster Bürgermeister Erster Vorsitzender
Markt Bürgstadt Gewerbeverein Bürgstadt
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Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:
Bürgstadt: Dienstag, den 14. März 2023 um 19.30 Uhr
  Dienstag, den 28. März 2023 um 19.30 Uhr
  im Sitzungssaal, Rathaus Bürgstadt
Neunkirchen: Donnerstag, den 30. März 2023, um 19.30 Uhr
  im Rathaus Neunkirchen
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Aushangkasten und für Bürgstadt im In-
ternet unter www.buergstadt.de und für Neunkirchen im Internet unter 
www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht. 
Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen nach-
gelesen werden.

Bekanntmachung  
über das Widerspruchsrecht von Wahlberechtigten 

hinsichtlich der Weitergabe Ihrer Daten 
im Zusammenhang mit den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 08. Oktober 2023 
wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den Vorschriften des Bundesmel-
degesetzes (BMeldeG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene in den sechs der Stimmabgabe voran gehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebens-
alter der Betroffenen bestimmend ist (Art. 50 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 44 Abs. 1 Satz 1 
BMeldeG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden 
(Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BMeldeG). 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch die Einrichtung ei-
ner Übermittlungssperre zu widersprechen (Art. 50 Abs. 5 Satz 1 BMeldeG). Wer bereits 
früher einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut zu 
widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf ge-
speichert. 
Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können 
sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen: 
Bürgerbüro des Rathauses Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 08.00 – 12.00 Uhr
 Mo.: 13.00 – 18.00 Uhr
 Mi.: 13.00 – 16.00 Uhr 
Bürgstadt, 24.02.2023                                                    Wolfgang Seitz, 
      1. Gemeinschaftsvorsitzender
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Bericht 2021 über die Beteiligung des Marktes Bürgstadt an 
der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co.KG

Der Bericht über die Beteiligungen des Marktes Bürgstadt an der EMB und GMB für das 
Jahr 2021 ist erstellt und liegt ab sofort im Rathaus Bürgstadt, Zimmer 6 zur Einsicht auf.
Bürgstadt, 03.03.2023      gez. Grün
MARKT BÜRGSTADT       1. Bürgermeister

Markt Bürgstadt – Stellenausschreibung

Der Markt Bürgstadt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für das Bürgerzentrum „Mittelmühle“ eine

Reinigungskraft (w/m/d)
(Teilzeitkraft mit ca. 15 Wochenstunden)

Die regelmäßigen wöchentlichen Arbeitstage sind Montag, Dienstag und Donners-
tag, jeweils vormittags ca. 5 Stunden, wobei belegungsabhängig eine gewisse flexible 
Einsetzbarkeit auch an anderen Wochentagen gewünscht wird.
Es handelt sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Die 
Bezahlung erfolgt nach den tariflichen Bestimmungen des TVöD. 
Die Inanspruchnahme von Fahrradleasing und betrieblicher Krankenversicherung 
sind möglich.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 15. März 2023 an 
den Markt Bürgstadt, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt oder 
per Mail an poststelle@buergstadt.de richten. 
Nähere Auskünfte erteilt gerne Herr Hofmann unter Tel. 09371/9738-27.

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche  Nachrichten  wie  Geburten,  Eheschließungen  oder  Sterbefälle können  
aus  Datenschutzgründen  nur  veröffentlicht  werden,  wenn  die  Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich  (per  Post  oder  E-Mail  an  standesamt@buergstadt.de) zustimmen.

Geburten
23.12.2022 Konrad Samuel Büchler, Sohn von Daniel Treffeisen und Sandra Büchler
  Bürgstadt, Joh.-Seb.-Bach-Straße 9

Eheschließungen
04.03.  Justas Abb und Laura Abb geb. Zweigle, 
  Mozartstraße 8, Bürgstadt 
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Sterbefälle
21.02.  Ralf Keller, Raiffeisenring 24, Bürgstadt, 63 Jahre
25.02.  Rosa Stemmler geb. Trabold, Heimatweg 14, 
  Neunkirchen Umpfenbach, 75 Jahre
26.02  Therese Melcher geb. Baumann, Odenwaldstraße 1, 
  Bürgstadt, 92 Jahre

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Eichenbühl

Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht von  
Wahlberechtigten hinsichtlich der Weitergabe Ihrer Daten 

Im Zusammenhang mit den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 08. Oktober 2023 
wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den Vorschriften des Bundesmel-
degesetzes (BMeldeG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene in den sechs der Stimmabgabe voran gehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebens-
alter der Betroffenen bestimmend ist (Art. 50 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 44 Abs. 1 Satz 1 
BMeldeG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden 
(Art. 50 Abs. 1 Satz 2 BMeldeG). 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch die Einrichtung  
einer Übermittlungssperre zu widersprechen (Art. 50 Abs. 5 Satz 1 BMeldeG). Wer be-
reits früher einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut 
zu widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf  
gespeichert. 
Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können 
sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen: 

Gemeinde Eichenbühl, Einwohnermeldeamt
Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl

Öffnungszeiten:  Montag von 08.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
 Dienstag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr    
Tel.: 09371/9720-13 oder -14 
E-Mail: info@eichenbuehl.de

Eichenbühl, 14.03.2023     gez. Günther Winkler
       1. Bürgermeister
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Seniorennachmittag
Am 26.03. Seniorennachmittag im Pfarrheim Eichenbühl, 

Beginn 14.00 Uhr mit einer Andacht.

Offizielle Einweihung der neuen Geopunkt-Tafel  
„Feuersalamander unterwegs“ in Windischbuchen

Am Freitag, 24. Februar 2023 wurde in Windischbuchen von Landrat Jens Marco Scherf als 
Vorstand des UNESCO-Geoparks Bergstraße-Odenwald, Geschäftsführerin Jutta Weber, 
Steffen Scharrer, Vorsitzender der Kreisgruppe Miltenberg beim Bund Naturschutz sowie 
Bürgermeister Günther Winkler die neue Info-Tafel „Feuersalamander unterwegs“ vom 
Geo-Naturpark feierlich enthüllt. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Jagdhorn-
bläser aus Miltenberg.  

Steffen Scharrer erklärte, dass der Feuersala-
mander ein „echter Odenwälder“ sei. Sein Le-
bensraum sei aber bedroht. „Für ihn gibt es 
keine heile Welt“.  Die schwarz-gelben Tiere 
bräuchten Laub- und Mischwälder mit Moos 
und Sträuchern zum Verstecken. Wenn im 
Frühjahr Weibchen Larven absetzten, seien sie 
auf saubere Quellbäche angewiesen. Diese 
müssten Wasser führen, bis sich Tiere aus Lar-
ven entwickeln. Der Klimawandel habe viele 

Quellen versiegen lassen. Die Trockenheit im Wald setze dem Bestand zu. Auch das Auto 
sei ein Feind der Feuersalamander. 

Die Informationstafel in Windischbuchen hält 
Wissenswertes für Naturfreunde bereit. Land-
rat Scherf stellte die Bedeutung des Geoparks 
mit seinen 102 Mitgliedsgemeinden dar, zu 
denen auch Windischbuchen zähle. Die recht 
große Population, die sich an der Schulzen-

mühle aufhalte, gelte es zu schützen. Weber betonte, dass man die Population seit 2021 
beobachte. So sei bereits die Geschwindigkeit auf der Straße begrenzt worden. „Für die 
Weibchen, die auf dem Weg zu einem Gewässer zum Absetzen der Larven sind, ist die 
Straße die größte Gefahr“, verdeutlichte sie. Wenn die Menschen wüssten, warum sie an 
der Stelle langsamer fahren sollen, seien die Feuersalamander sicherer. 
Bürgermeister Günther Winkler bedankte sich bei den Miltenberger Jagdhornbläsern und 
bei den Bürgern für Ihr zahlreiches Erscheinen.
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Immobilienseite der ILE Odenwald-Allianz
Ein kostenloses Angebot für unsere Bürger*innen in der ILE Odenwald-Allianz
Ob Eigenheim, Mietwohnung, Geschäftsräume oder Baugrundstück: Melden Sie Ihre An-
gebote und Gesuche aus den Kommunen der Odenwald-Allianz an ILE-Umsetzungsbeglei-
ter Viktor Gaub: Tel.: 09373/209-40, E-Mail: info@odenwald-allianz.de

Mietangebote
Amorbach
- Gewerbefläche (Laden, Büro od. Praxis), EG 48 m² + 2 Lagerr., Stadtmitte (Löhrstr.), WC, 

Bad, Gasetagenheiz., renoviert, Erstbezug. KM: 475 € + NK.
 Tel.: 0177/4251521
- 3-Zi-Whg., 1.St., 103 m², ruhige Lg., Bad, WC, Wohn-Esszi., Küche, KR, BLK zur Sonnen-

seite, Gge., Erstbezug ab 1.5.2023, Miete VS. 
 Tel.: 0151/70194582
- 2-Zi-Whg., 2. St., 60 m², renov. TLB, WC, EBK, SPK, KM 500 € + 160 € NK (verbrauchso-

rient.) + 3 KM KT. Single (NR o. HT) bevorzugt.
 E-Mail: sannebox@t-online.de
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- Geschäftsräume (Laden od. Büro), EG, 77 m², Am Stadttor 2, WC, Nebenräume mögl. 
Tel.: 09373/8226

Kirchzell
- 2-Zi-Whg. (Singles/Pendler), 43 m², sep. Eingang, möbliert, EBK, Bad, WR (Mitnutz. 

v. Waschmasch./Trockner), SP, für NR ohne HT, KM 400€ + 200 € NK, + 3 MM KT, ab 
01.04.2023. Tel.: 015126957663

- 1-Zi-Whg., 1. OG, 38 m², renov., Ortsmitte, Küche m. Küchenzeile, Bad m. WC (im EG), 
Kellerabteil, KM 260 € + NK. Tel.: 09373/99188

Schneeberg
- 2-Zi-Whg., DG, 50 m², WoKü, BLK, Waschraum, Kellerraum, 2 SP, energetisch renoviert, 

KM 550 € + NK + 3 MM KT.
 Tel.: 0175/3302555
- 3-Zi.-Whg., DG, 100 m², ruhige Lg., EBK, teilmöbl., SPK, 2 BLK, Gartennutzung mögl., für 

NR ohne HT.
 Tel.: 0151/57821197
Weilbach
- Mehrere Produktionshallen m. Krananlagen bis 20 t, Lager- u. Büroräume sowie Gara-

gen und SP. Bei Interesse bitte melden unter: Breunig & Co.
 Tel. 09373/97160

Mietgesuche
Amorbach
- Frau, 56, freiberuflich tätig, NR ohne HT, su. Whg. ab 1 Zi.  Tel.: 0170/6927509
- Rentnerin su. EG-Whg. ab 2 Zi., m. SP.    Tel.: 09373/2166
- Beamter, NR o. HT, sucht ab sofort 1- bis 2-Zi-Whg.   Tel.: 0160/1258274

Kaufangebote
Amorbach
- EFH m. Garage, ca. 155 m² Wfl., ca. 69 m² Nfl., 619 m² Grdst., 6 Zi, Kü+WR, 2 Bäder,  
 Hanglage, Preis VS, Tel.: 0172/6218428
Eichenbühl
- Bauplätze, voll erschl., 365 m² + 225 m², Anschrift: Große Gasse, Preis VS.
 Tel.: 0176/53213263
- Bauplatz, voll erschl., 573 m², Anschrift: Wengertsberg 72, Preis VS.
 Tel.: 0174/3200785
Eichenbühl OT Riedern
- Bauplatz, voll erschl., 847 m², Anschrift: Burgäcker 8, Preis VS.
 Tel.: 06026/6271
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Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche  Nachrichten  wie  Geburten,  Eheschließungen  oder  Sterbefälle  können  
aus  Datenschutzgründen  nur  veröffentlicht  werden,  wenn  die  Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) zustimmen.

Eheschließungen
25.02.2023  Nicolai Florian Weis, Limesweg 20, 63934 Röllbach und   

Annika Umscheid, Hauptstraße 35, Eichenbühl 

Sterbefälle
26.02.   Oswald Pfeuffer, Turmweg 27, 88 Jahre

Amtlicher Teil - Allgemein

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Problemabfallsammlungen am Donnerstag, 23.03.2023
08.00 – 09.00 Uhr  Eichenbühl, Parkplatz am Sportplatz
11.45 – 12.15 Uhr Riedern, Parkplatz Neue Brücke
12.30 – 13.00 Uhr Pfohlbach, Parkplatz Gaststätte „Unkel August“

09.30 – 10.00 Uhr Umpfenbach, Vorplatz Gutshof
10.15 – 10.45 Uhr Neunkirchen, Dorfgemeinschaftshaus
   Tiefentaler Weg 1
11.00 - 11.30 Uhr  Richelbach, Glascontainerstandort,
   Feuerwehrgerätehaus
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3 Zimmer Wohnung zu vermieten! Küche, Bad, 70 qm, 
NR, keine HT, Parkplätze vorhanden, 750,- € warm.

Tel. 09371/2129
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Das nächste Amtsblatt erscheint am 28.03.2023:

ANNAHMESCHLUSS der VG Erftal
Di., 21.03.2023, 17 Uhr.

Bitte senden Sie Ihre Textveröffentlichungen an 
E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de oder info@eichenbuehl.de

Werbeanzeigen senden Sie bitte direkt an
HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).

Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage 
www.hansenwerbung.de aufgeben.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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Erftal Bote
Nachrichten aus den Gemeinden

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Unterhaltung der Gew. II. Ordnung im HJ 2023;  
Alle Gewässer II. Ordnung in den Lkr. AB, MIL, MSP und Stadt AB 
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg möchte auch 2023 Unterhaltungsmaß nahmen 
an den o.g. Gewässern durchführen. Die Maßnahmen erstrecken sich über das ganze Jahr 
2023, wobei Schonzeiten und ökologische Belange berücksichtigt werden. 
Zu den Unterhaltungsarbeiten gehören das Freimachen des normalen Abflussquer-
schnittes der Gewässer, die Verjüngung des Gehölzbestandes und Wahrnehmung der 
Verkehrssicherungspflicht (auf Stock setzen und vereinzelte Baumfällungen des alten 
Bestandes), die Pflege des bestehenden Bewuchses, Neuanpflanzungen, Ar beiten zur 
Verbesserung der Durchgängigkeit der Gewässer, sowie kleiner Räu mungsarbeiten zur 
Verqesserung des Hochwasserabflusses. 
Nach Art. 25 BayWG haben die Eigentümer des Gewässers und die Anlieger die Arbeiten zu 
dulden. Die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern und die Fischereiberech tigten 
haben zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend behindert oder unterbrochen wird. 
Die Anlieger und Hinterlieger haben auch zu dulden, dass auf ihren Grundstücken der 
Aus hub oder das Verbaumaterial vorübergehend gelagert und, soweit es die bisherige 
Nutzung nicht dauernd beeinträchtigt, eingeebnet wird. 
Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg bittet alle Anlieger an den Gewässern II. Ord-
nung die Flussmeisterstelle Stockstadt zu unterstützen. 
In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: 
Bei den jährlich durchzuführenden Gewässerbegehungen seitens des Wasserwirt-
schaftsam tes muss leider immer wieder festgestellt werden, dass an den Uferböschun-
gen zunehmend Kleingartenabfälle, wie Schnittholz von Obstbäumen, Reste von Zier- und 
Gemüsepflanzen sowie in größerem Umfang Ablagerungen von Mähgut aus der Pflege 
von Rasenflächen, abgelagert werden. Eine Pflege der Uferstreifen wird dadurch sehr 
erschwert, beziehungs weise unmöglich gemacht. Außerdem ist dies eine illegale Müll-
ablagerung, die ggf. zur An zeige gebracht wird. 
Zudem werden bei größeren Hochwasserabflüssen die Ablagerungen abgeschwemmt 
und die sich darunter befindliche ungeschützte Uferböschung abgetragen. Dies hat 
zur Folge, dass in diese entstandenen Uferanbrüche erneut Abfälle zur Auffüllung ein-
gebracht werden, die den Zustand beim nächsten Hochwasser noch verschärfen.  
Die Gewässer und die Ufergrundstücke sind keine Ablagerungsflächen für jeglichen Haus-
und Gartenabfall! 



Öffnungszeiten:
Montag  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag  nach Vereinbarung 
Mittwoch  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag  9.00 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!

Ihr Partner 
für Garten, 
Feld und 
Stall

Produkte 
mit Sinn

Spritzenmühle – Michael Gärtner
Spritzenmühle 1  •  63928 Pfohlbach-Spritzenmühle   •  Tel. 09378/366

Wir führen Blumenerde, Dünger & Pfl anzenschutz, Saatgut, 
für Sie: Sicherheitsschuhe, Tiernahrung und Weidezauntechnik

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihrer Gartenerde Nährstoffe oder Kalk fehlen, kommen Sie 
mit einer Bodenprobe zu uns. Entnehmen Sie hierzu an fünf Stellen 8 Esslöffel Erde aus 
einer Tiefe von 10-15 cm und mischen Sie die so gewonnenen Einzelproben in einem 
Gefäß gut durch.
Bringen Sie die fertige Mischprobe zur Untersuchung mit. Sie erhalten eine 
kulturbezogene schriftliche Auswertung mit einem fachkundigen Düngevorschlag.

Wir führen die kostenlose Bodenuntersuchung durch am:
  von                Uhr bis                Uhr.

Firma Mustermann · Musterstraße 1 · 12345 Musterstadt · Tel. 0123 - 456 789 · www.mustermann.de

BODENUNTERSUCHUNG UND BERATUNG
KOSTENLOS

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihrer Gartenerde Nährstoffe oder Kalk fehlen, 
kommen Sie mit einer Bodenprobe zu uns. Entnehmen Sie hierzu an fünf 
Stellen 8 Esslöffel Erde aus einer Tiefe von 10-15 cm und mischen Sie die 
so gewonnenen Einzelproben in einem Gefäß gut durch.

Bringen Sie die fertige Mischprobe zur Untersuchung mit. Sie erhalten 
eine kulturbezogene schriftliche Auswertung mit einem fachkundigen 
Düngevorschlag.

Wir führen die kostenlose Bodenuntersuchung durch am:

Samstag, den 25. März 2023 von 9.30 – 12.00 Uhr
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Hauptstraße 9 · 63928 Eichenbühl ·  09371-94994-0 · www.bruemat.de

Seit 1955 unverändert –
Handwerk hat Bestand – Küchen aus Schreinerhand

Telefonische Voranmeldung erwünscht
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Weiterhin stellen wir fest, dass des Öfteren eigenmächtig Bäume am Gewässer entfernt 
werden, wir bitten deshalb die Eigentümer von Ufergrundstücken sich doch mit der Fluss-
meisterstelle Stockstadt in Verbindung zu setzen, wenn sie Bäume entlang der Gewässer 
auf Stock setzen wollen. 
Für Rückfragen steht die Flussmeisterstelle Stockstadt unter der Telefonnummer 
06027 / 4186-0 gerne zur Verfügung.

Bayerisches Landesamt für Steuern -  
Grundsteuerreform in Bayern

Die häufigsten Fehler bei der Abgabe der Grundsteuererklärung
Bis 2. Mai 2023 ist noch Zeit, die Grundsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt ab-
zugeben.
Bayern hat die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung um weitere 3 Monate bis zum 
30. April 2023 verlängert. Die Frist endet aufgrund des Sonn- und Feiertages mit Ablauf 
des 2. Mai 2023.
Damit die Erklärungen einfach, schnell und korrekt abgegeben werden können, werden im 
Folgenden die häufigsten Fehler aufgezeigt, die zu einer zu hohen Grundsteuer führen und 
leicht vermieden werden können. Genauere Details dazu sind in den Hilfetexten bei der 
Erklärungsabgabe in ELSTER bzw. in den Ausfüllanleitungen zu den Vordrucken zu finden.
Weitere wichtige Informationen, Erklärvideos und Hilfestellungen sind gesammelt unter 
www.grundsteuer.bayern.de zusammengefasst.
1. Bei Garagen Freibetrag von 50 m² beachten
Die Bürgerinnen und Bürger erklären häufig die Nutzfläche ihrer Garage vollständig, ohne 
den hierfür vorgesehenen Freibetrag von 50 m² zu berücksichtigen.
Bei der anzugebenden Nutzfläche aller einer zur Wohneinheit gehörenden Garagen ist in 
fast allen Fällen der hierfür vorgesehene Freibetrag von 50 m² zu berücksichtigen. So z. B. 
beim Wohnhaus mit Garage oder dem Tiefgaragenstellplatz, der zur Eigentumswohnung 
gehört.
In diesen Fällen ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag von  
50 m² übersteigt. Ist die Fläche aller Garagen insgesamt z. B. nur 25 m² groß, so ist  
0 m² einzutragen. Stellplätze im Freien und Carports müssen generell nicht eingetragen  
werden.
2. Bei Nebengebäuden Freibetrag von 30 m² prüfen
Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, werden oftmals vollständig erklärt, 
ohne dass der Freibetrag von 30 m² berücksichtigt wird.
Nebengebäude, die von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Schuppen oder Garten-
haus) und sich in der Nähe des Wohnhauses oder der Wohnung befinden, zu der sie 
gehören, werden nur angesetzt, soweit die Gebäudefläche größer als 30 m² ist.
Es ist nur die Fläche aller Nebengebäude zusammengenommen als Nutzfläche einzutra-
gen, die den Freibetrag von 30 m² übersteigt. Ist die gesamte Nutzfläche nicht größer als 
30 m², so ist 0 m² einzutragen.



zu meinem 80. Geburtstag sage ich meinen
Kindern mit Familien. Vielen Dank allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn, Herrn Pfarrer Fröhlich, unserem 
Bürgermeister Günther Winkler, Raiffeisenbank Eichen-
bühl, dem FC Heppdiel und dem Stammtisch Hufeisen.

Heppdiel, Februar 2023            Werner Berberich

80
Herzlichen Dank

WERDE TEIL Unseres WAHLHELFER-TEAMS!
Ab sofort suchen wir zur verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter (m/W/D) 

in vollzeit, teilzeit, oder mini job für die BEREICHE

Hauptstraße 161   |    63928 Eichenbühl  |  Telefon 09371 9473550    |    Eb@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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3. Bei Wohngebäuden grundsätzlich nur Angabe der Wohnfläche erforderlich
Bürgerinnen und Bürger machen bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohnzwecken die-
nen, oftmals Angaben zur Nutzfläche, obwohl nur die Wohnfläche anzugeben ist.
Die Berechnung der Wohnfläche eines ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Ge-
bäudes richtet sich nach der Wohnflächenverordnung. Danach gehören Zubehörräume 
(wie z. B. Kellerräume, Waschküchen, Heizungsräume) nicht zur Wohnfläche und sind 
damit auch nicht als Wohnfläche zu zählen. Sie sind beim privaten Wohnhaus weder 
Wohnfläche noch Nutzfläche.
Anders ist es natürlich bei entsprechenden Einliegerwohnungen im Keller. Hier zählt die 
Fläche dieser Wohnung zur Wohnfläche.
In diesen Fällen ist nur die Wohnfläche und keine Nutzfläche anzugeben.
4. Streuobstwiese, Wiesen- und Waldflurstück richtig erklären
Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie zur 
Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B (Grund-
stücke des Grundvermögens) gehören. Auch Privatleute können unter die Grundsteuer A 
fallen (z. B. an einen Landwirt verpachtete Wiesen). Für die Grundsteuer A wird weiterhin 
ein Ertragswert gebildet, sodass die Einordnung im Regelfall günstiger sein dürfte. Die 
entsprechende Einordnung ist immer anhand des Einzelfalls zu prüfen:
Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören:
• aktive und ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Weinbau-, Gartenbau- oder  

Fischereibetriebe,
• einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftliche Flurstücke, die verpachtet, kosten-

los überlassen oder ungenutzt sind und
• ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirtschaftsgebäude, die nicht 

anderweitig genutzt werden.
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen (mit Ausnahme der Hofstelle) gehören 
nicht zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, wenn
• sie in einem Bebauungsplan als Bauland festgesetzt sind, die sofortige Bebauung mög-

lich ist und die Bebauung innerhalb des Plangebiets in benachbarten Bereichen begon-
nen hat oder schon durchgeführt ist

oder
• zu erwarten ist, dass sie innerhalb von sieben Jahren zu anderen Zwecken, wie z. B. als 

Bauland, Gewerbeland oder Industrieland genutzt werden.
Sofern die Flächen nicht einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet werden 
können, unterfallen diese der Grundsteuer B. Das Wohngebäude mit Garten ist immer 
der Grundsteuer B zuzuordnen.
5. Grundsteuerermäßigungen beachten
Eine Ermäßigung der Grundsteuermesszahl kommt für die Gebäudeflächen eines Grund-
stücks des Grundvermögens (bebautes Grundstück) insbesondere in Betracht, wenn
• ein Baudenkmal nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 (Ensembleschutz) des Bayerischen 

Denkmalschutzgesetzes,
• sozialer Wohnungsbau oder
• ein Wohnteil eines aktiven Betriebs der Land- und Forstwirtschaft vorliegt.
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Die Ermäßigungen sind gesondert zu erklären. Die einzelnen Voraussetzungen sind in 
der ELSTER-Anleitung zur Anlage Grundstück (BayGrSt 2) bzw. in der Papier-Anleitung 
zur Anlage Grundsteuerbefreiung/-ermäßigung (BayGrSt 4) erläutert. Für die allgemeine 
Ermäßigung von Wohnflächen in Höhe von 30 % ist hingegen kein gesonderter Antrag 
notwendig, da dies automatisch von Amts wegen berücksichtigt wird.
Was ist zu tun, wenn in der Grundsteuererklärung ein solcher Fehler gemacht wurde?
Die Betreffenden müssen das zuständige Finanzamt auf den Fehler hinweisen und den 
korrekten Sachverhalt übermitteln.
Erste Möglichkeit: Noch keinen Bescheid bekommen
a. Falls die Grundsteuererklärung elektronisch über ELSTER abgegeben wurde:
 Eine Grundsteuererklärung kann über ELSTER korrigiert werden, indem sie einfach 

nochmals vollständig übermittelt wird. Dazu ist wie folgt vorzugehen:
 Auf der Seite „Mein ELSTER“ unter dem Punkt „Meine Formulare“ wird unter der Regi-

sterkarte „übermittelte Formulare“ die abgegebene Grundsteuererklärung aufgeführt. 
Über den Punkt „Aktionen“ können die erfolgreich übermittelten Informationen in 
eine neue Erklärung übernommen, berichtigt und neu eingereicht werden.

b. Falls die Grundsteuererklärung in Papierform eingereicht wurde:
 Die Grundsteuer ist einfach erneut in der korrigierten Fassung abzugeben.
Zweite Möglichkeit: Bereits einen Bescheid erhalten
Innerhalb der Einspruchsfrist kann gegen den Bescheid Einspruch mit Hinweis auf den 
Fehler eingelegt werden (z. B. elektronisch mittels ELSTER oder in Papierform). Sind aus 
Sicht des Steuerpflichtigen mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grund-
steueräquivalenzbeträge und den Grundsteuermessbetrag), wären gegen alle Bescheide 
jeweils eigene Rechtsbehelfe einzulegen. Weitere Informationen – insbesondere inner-
halb welcher Frist ein Rechtsbehelf eingelegt und an welche Behörde er gerichtet werden 
muss – sind der in den Bescheiden enthaltenen Rechtsbehelfsbelehrung zu entnehmen.
Wird der Fehler nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist an das zuständige Finanzamt über-
mittelt, werden die Bescheide – sofern eine Korrektur verfahrensrechtlich nicht mehr 
möglich ist – grundsätzlich zumindest für die Zukunft angepasst. Wird der Fehler auf 
diese Weise vor dem 1. Januar 2025 richtiggestellt, haben ursprünglich fehlerbehaftete 
Angaben im Ergebnis keine Auswirkung auf die zu zahlende Grundsteuer.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt
Mildes Wetter sorgt dafür, dass Borkenkäfer bald wieder fliegen
Der milde Winter und die frühlingshaften Temperaturen zur Faschingszeit sorgen dafür, 
dass die Borkenkäfer bald wieder fliegen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (AELF) Karlstadt bittet Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer daher, ihre befallenen 
Bäume beizeiten aus dem Wald zu entfernen.
Die nur wenige Millimeter großen Buchdrucker sind enorm widerstandsfähig und können 
eisige Wintertemperaturen bis zu minus 30 Grad problemlos überstehen. Eier und Larven 



Badstudio Neunkirchen: 
(zw. Nassig und Miltenberg) · Frankenstr. 29
Mo.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Di. - Do.  13.00 - 18.00  Uhr
Fr.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.    9.00 - 13.00  Uhr

Büro & Lager: 
Freudenberg-Rauenberg
Eidelsgasse 26
Tel. 0 93 77 - 14 76
www.vollhardt-weis.de

Suche 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss,
gerne mit separatem Eingang. Tel. 09378/9086308
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der Borkenkäfer, die im Brutbild unter der Rinde überwintern, sind temperaturempfind-
licher als die frostharten Jungkäfer, die zusätzlich auch den Boden für ihre Überwinterung 
nutzen. Im Herbst endet der Schwärmflug und die Käfer brüten nicht mehr. Deshalb über-
wintern vor allem die fertig ausgebildeten Käfer. Wenn die Temperaturen Werte über 16 
Grad erreichen, sind sie gleich startklar und beginnen ihren Schwärmflug, bei dem sie 
neue Fichten besiedeln.
Deshalb bittet das AELF alle Waldbesitzenden ihre Käferbäume rechtzeitig aufzuarbeiten 
und befallene Stämme spätestens Ende März aus dem Wald abzutransportieren.

Studieren beim Staat - einfach online anmelden!
Interesse an einem krisensicheren Arbeitsplatz und einer interessanten, abwechslungs-
reichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich für ein duales Studium im öffentlichen Dienst, 
z.B. in der bayerischen Steuerverwaltung.
Im Herbst 2024 sind bei den staatlichen und kommunalen Einstellungsbehörden, so auch 
beim Finanzamt Obernburg mit Außenstelle Amorbach, wieder zahlreiche Studienplätze 
zu vergeben. Engagierten und flexiblen Schulabgängern mit allgemeiner Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife bietet die Steuerverwaltung ein interessantes duales Studium 
und einen sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Wer Interesse an einem der Studienplätze an der Hochschule für den öffentlichen Dienst 
in Bayern hat, muss zunächst am zentralen Auswahlverfahren des Bayerischen Landes-
personalausschusses teilnehmen.
Die Anmeldung zum Auswahlverfahren ist ausschließlich online über die Internetseite 
www.lpa.bayern.de vom

15.03.2023 bis zum 10.07.2023
möglich.
Auf der genannten Internetseite sind auch alle Informationen rund um das Auswahlver-
fahren, insbesondere zur Anmeldung und zum Ablauf der Prüfung abrufbar.
Weitere Informationen zum dualen Studium finden Sie im Internet unter 
www.finanzamt-obernburg.de unter der Rubrik „Ausbildung und Karriere“ oder unter 
www.steuer.bay-ern.de/ausbildung
Finanzamt Obernburg a. Main mit Außenstelle Amorbach
Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausbildungsleiterin des Finanzamts Obernburg 
a.M., Frau Sigrid Kirchgessner, unter der Rufnummer 09373/202-135 jederzeit gerne zur 
Verfügung.
Claudia Tilp
Amtsleiterin
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Jetzt Anmelden für eine attraktive Ausbildung  
im öffentlichen Dienst in Bayern!

Die Bayerische Steuerverwaltung bietet auch im kommenden Jahr Ausbildungsplätze für 
eine Tätigkeit als Finanzwirtin/Finanzwirt für das Einstellungsjahr 2024 an und lädt inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler ein, sich zu bewerben.
Engagierten und flexiblen Schulabgängern mit mittlerem Schulabschluss oder einem ver-
gleichbaren Abschluss bietet das Finanzamt vielfältige und anspruchsvolle Einsatzmög-
lichkeiten. Die Bewältigung der unterschiedlichsten Aufgaben erfordert das Interesse für 
wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge und ein geschultes Rechtsempfinden. Die-
se Kenntnisse vermitteln wir im Rahmen einer gut bezahlten fundierten Ausbildung im  
Finanzamt vor Ort sowie in der Landesfinanzschule Ansbach.
Weitere Informationen zur Ausbildung als Finanzwirtin/Finanzwirt finden Sie im Internet 
unter www.finanzamt-obernburg.de unter der Rubrik „Ausbildung und Karriere“ oder 
unter www.steuer.bayern.de/ausbildung.
Wenn Sie sich für diese wichtige Tätigkeit im öffentlichen Dienst interessieren, melden Sie 
sich bitte rechtzeitig zum Auswahlverfahren beim Bayerischen Landespersonalausschuss 
an. Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für die Vergabe der Ausbildungsplätze.
Die Anmeldung zum Auswahlverfahren ist ausschließlich online über die Internetseite 
www.lpa.bayern.de ab 01.02.2023 bis spätestens

03. Mai 2023
möglich.
Finanzamt Obernburg a. Main mit Außenstelle Amorbach
Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausbildungsleiterin des Finanzamts Obernburg 
a.M., Frau Sigrid Kirchgessner, unter der Rufnummer 09373/202-135 jederzeit gerne zur 
Verfügung.
Claudia Tilp
Amtsleiterin

Bayerisches Rotes Kreuz –  
Kreisverband Miltenberg Obernburg

„Alltag. Pflege. Älter werden.“ 
Start neuer Vortragsreihe des BRK Miltenberg-Obernburg
Themen wie Pflege, Selbstbestimmung im Alter oder auch der ganz normale Alltag kön-
nen oft überwältigend sein und viele Fragen aufwerfen. Das Rote Kreuz Miltenberg-
Obernburg bietet allen Interessierten deshalb in diesem Jahr Unterstützung durch eine 
neue Vortragsreihe mit monatlich wechselnden Themen an. In jedem Vortrag erläutern 
die Referenten wichtige Aspekte für den Alltag, geben wertvolle Hinweise und beantwor-
ten Ihre Fragen.
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Nächster Termin ist am Dienstag, 28.03.2023 um 19 Uhr im Veranstaltungsraum des 
BRK-ServiceCenter im Burgweg 22 in Miltenberg.
Thema: „Erben und Vererben“
Erbrecht – erst die Trauer, dann der Streit… Das muss nicht sein!
Nach der ersten Trauer über den Verlust eines Angehörigen folgen häufig Konflikte unter 
den Hinterbliebenen wegen des Nachlasses.
Lassen Sie sich in diesem Vortrag von Herrn Rechtsanwalt Dr. Thomas Rothaug, Obern-
burg in den Grundzügen informieren.
Anmeldung unter pub@brk-mil.de oder 09371 / 668008-0. Die Teilnahme ist kostenlos.

Landratsamt Miltenberg
Aktionstage zum Thema „Depression im Kindes- und Jugendalter“
Die Fachstelle Suchtprävention am Landratsamt Miltenberg will die Bevölkerung für das 
Thema „Depression im Kinder- und Jugendalter“ sensibilisieren, indem sie von Montag bis 
Montag, 20. bis 27. März, Aktionstage veranstaltet. Mehrere Aktionen für Schüler*innen, 
Lehrkräfte, Eltern und Öffentlichkeit sollen auf das Thema aufmerksam machen. Auf die-
se Weise soll Stigmatisierungen und Ausgrenzungen vorgebeugt werden, denn je früher 
Betroffene Hilfe und Zuwendung bekommen, desto besser stehen die Chancen, gesund 
aufwachsen zu können.
Beispiel Sofia: Sie geht seit Monaten kaum zur Schule, einen genauen Grund kann sie 
nicht nennen, nur „Mir geht es nicht gut.“ Sie lacht nicht mehr, isst fast nicht, möchte nicht 
aufstehen und weint viel. Auch Gespräche mit den Eltern helfen ihr nicht weiter. Sofia 
ist kein Einzelfall. Laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe erkranken etwa drei bis zehn 
Prozent aller Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren an einer Depression. Es wird also 
Zeit, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen – wie nun mit den Aktionstagen im 
Landkreis Miltenberg.
Am Montag, 20. März, beginnen die Aktionstage. Am Vormittag startet ein Theaterprojekt 
in Schulen. Schülerinnen und Schüler aus der Barbarossa-Mittelschule und dem Hermann-
Staudinger-Gymnasium Erlenbach arbeiten gemeinsam mit dem Theatermacher Jean-
Francois Drozak das Thema „Depressionen bei Jugendlichen“ auf. „Stell Dir vor, Du bist für 
60 Minuten Psychiater und darfst diagnostizieren“: Beim Theaterstück „Icebreaker“ wird 
das gesamte Publikum zum Facharztkollektiv. Welche Figuren auf der Bühne sind an einer 
ernsthaften Depression erkrankt, welche sind einfach nur “schlecht drauf”? Kann man 
das anhand einer Checkliste unterscheiden? Das Publikum wird während der Aufführung 
immer wieder aufgefordert, Stellung zum Dargebotenen zu nehmen und sich damit aus-
einanderzusetzen. Wer dabei sein möchte, hat am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr bei 
der Premiere im Hermann-Staudinger-Gymnasium dazu Gelegenheit. Eine schulinterne 
Aufführung ist für Freitag, 24. März, geplant. Schirmherren sind der Bayerische Kultus-
minister Dr. Michael Piazollo und der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek, 
Initiatorin ist die AOK Bayern, die das Projekt mit Präventionsgeldern finanziert.

...weiter auf Seite 31
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Uwe Bick – Malermeister 
63930 Richelbach 

Tel. 0 93 78 - 28 4
www.maler-bick.de

info@maler-bick.de
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A N G E B O T
Februar / März

Seitenschläfer-
Kissen
...in verschiedenen Farben  

erhältlich

UVP                 
€ 109,90

€ 89,-
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Am Abend des 20. März hält die Diplom-Psychologin Kirsten Pijahn um 19 Uhr im Rudolf-
Harbig-Saal in Elsenfeld den Vortrag „Ist das nicht nur schlechte Laune? Depression im 
Kinder- und Jugendalter.“ Hier sollen vor allem Eltern angesprochen werden.
Am Dienstag, 21. März, eröffnet Landrat Jens Marco Scherf die Wanderausstellung „Le-
bensBilderReise“ an der Berufsschule Miltenberg, die vom Bayerischen Zentrum für Prä-
vention und Gesundheitsförderung gestaltet und zur Verfügung gestellt wird. Zu den offi-
ziellen Öffnungszeiten täglich von 13.30 bis 16 Uhr zeigt die Ausstellung ausdrucksstarke 
Bilder und berührende Hörbeiträge zu den verschiedenen Gesichtern einer Depression. 
Sie kann bis einschließlich Montag, 27. März, von Interessierten besichtigt werden. Für 
Schulklassen werden zusätzliche Workshops angeboten. Diese können bei der Fachstelle 
gebucht werden.
Ebenfalls an der Berufsschule Miltenberg referiert am Mittwoch, 22. März, von 14.30 Uhr 
an die Schulpsychologin Annette Semsch zum Thema „Depressionen erkennen und helfen 
bei Schülerinnen und Schülern“. Hierzu ist interessiertes Lehr- und Pädagogikpersonal an 
Schulen willkommen.
Die Aktionstage wurden von Birgit Englert (Fachstelle Suchtprävention, Landratsamt 
Miltenberg) organisiert, weitere Informationen gibt es im Internet unter 
https://suchtpraevention.landkreis-miltenberg.de/
ueber-uns/aktuelles/aktionstage-depression/

Fortbildung „Fit fürs Ehrenamt“
Die Seminarreihe „Fit fürs Ehrenamt“ geht auch in diesem Jahr weiter. So finden im März 
und April drei kostenfreie Veranstaltungen für ehrenamtlich tätige und bürgerschaftlich 
Engagierte statt.
„Kinder stärken im Verein“ heißt es mit Referentin Birgit Englert (Fachstelle Suchtprä-
vention im Landratsamt) und Helmut Platz (Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement) 
am Dienstag, 28. März, von 18 bis 19.30 Uhr im Obernburger Bürgerhaus B-OBB, Untere 
Wallstraße 24. Vereine bieten vielen Kindern eine besondere Chance, ihre persönlichen 
Stärken zu entwickeln – ob beim Training oder bei anderen Freizeitangeboten. Suchtvor-
beugung kann so schon in vielen kleinen Situationen einfließen – „ganz nebenbei“ im 
täglichen Miteinander. Das Seminar will zeigen, was Vereine und Übungsleiter*innen in 
der Suchtprävention leisten und wie sie auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen positiv Einfluss nehmen können.
„Spaß ohne Punkt und Koma“ nennt sich das Seminar mit Referentin Birgit Englert (Fach-
stelle Suchtprävention im Landratsamt Miltenberg) und Helmut Platz (Fachstelle Bürger-
schaftliches Engagement) am Donnerstag, 20. April, von 18 bis 19.30 Uhr ebenfalls im 
Obernburger Bürgerhaus B-OBB. Alkohol beeinträchtigt die geistige und körperliche Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. Erwachsene in der Kinder- und Jugendarbeit von 
Vereinen tragen über das rein Sportliche hinaus eine besondere Verantwortung. Wenn 
im Sportverein verantwortungsvoll mit Alkohol umgegangen wird, sinkt das Missbrauchs-
risiko. Das Seminar befasst sich mit Fragen wie der, was Trainer- und Betreuerkreis ganz 
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konkret tun können, wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol im Verein ausse-
hen kann und was das Jugendschutzgesetz besagt. Vorgestellt wird auch das Saftmobil des 
Landkreises, das Vereine mieten können.
„Feiern! Aber Achtung! – Leitlinien für Vereinsfeste“ ist das Seminar mit Marcel Flecken-
stein (Leiter des Ordnungsamtes des Landkreises Miltenberg) und Helmut Platz (Fach-
stelle Bürgerschaftliches Engagement) am Mittwoch, 26. April, von 18.30 bis 20 Uhr im 
großen Sitzungssaal des Landratsamts Miltenberg überschrieben. Wer eine Feier orga-
nisiert, muss eine Reihe von Vorschriften beachten, Behörden informieren und Geneh-
migungen einholen. Dies dient vor allem der Sicherheit der Besucher*innen, aber auch 
dem Schutz von Natur und Umwelt. Das Seminar dreht sich um Fragen wie „Wann muss 
eine Veranstaltung angezeigt werden?“, „Was ist beim Ausschank von Alkohol zu beach-
ten?“, „Welche Maßnahmen zum Jugendschutz müssen ergriffen werden?“, „Wie sehen 
die Regelungen zur Lebensmittelhygiene aus?“, aber auch Fragen zur Haftung werden be-
handelt. Die Referenten bieten Unterstützung bei diesen und weiteren Fragen und geben 
Tipps und Hinweise zur Vorbereitung eines Vereinsfestes
Anmeldungen nimmt Helmut Platz, Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement, 
im Landratsamt Miltenberg (Telefon: 09371/501-142, E-Mail: helmut.platz@lra-mil.de) 
entgegen.

Vereinsnachrichten

Vereinigter Sängerbund-Liederkranz Bürgstadt e.V.
In der Jahreshauptversammlung des Vereinigten Sängerbund Liederkranz 

Bürgstadt am vergangenen Freitag gab es bei den Neuwahlen kaum Veränderungen.
Die 1. Vorsitzende Doris Muck, 2. Vorstand Michael Rohner, Kassier Jürgen Bieberle und 
Schriftführer Andreas Köster wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Daneben sind folgende Beisitzer in den Vereinsausschuss wieder gewählt worden:
Für den Frauenchor Maritta Platz, Lioba Tomedi, für Cantabile Manfred Hofer und Ilona 
Gerling, im Männerchor wieder dabei Reinhold Lebold, und neu dazu gewählt wurde 
Friedhelm Bundschuh für den ausscheidenden Willem Venderbosch.
Notenwarte bleiben Karl Mirtschov Männerchor, Christine Utz Frauenchor und Dagmar 
Huber Cantabile.
Der passive Mitgliederbereich wird von Monika Hofer und Horst Peter vertreten.
Kassenprüfer bleiben Edith Fischar und Stefanie Kirchgäßner.
Nach dem Totengedenken berichtete Schriftführer Andreas Köster über nur wenige Akti-
vitäten. Regelmäßige Proben konnten nach der Pandemie erst im vergangenen Frühjahr 
wieder regulär aufgenommen werden.
Kassier Jürgen Bieberle zeigte in seinem Kassenbericht eine stabile Finanzlage auf.
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Die der Verein durch die Teilnahme des Straßen- und Hoffestes, Förderungen und Zu-
schüsse erwirtschaften konnte.
Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie vorbildliche Kassenführung.
Über ein wieder gut funktionierendes Chorleben berichteten die anwesenden Dirigenten.
Ariane Wüst, Chorleiterin seit September 2022 im Männerchor, lobte die 20 Sänger für 
ihren regelmäßigen Probenbesuch und die gute Chorgemeinschaft. Sie wolle neben be-
kanntem Liedgut auch mit neuen Liedern den Spaß am Singen erhalten.
Das bescheinigte ihr auch 2. Vorstand Michael Rohner und bedankte sich noch für die 
Vertretung von MSB-Präsident und Chorleiter Hermann Arnold. Er überbrückte zuvor die 
Chorprobenzeit.
Chorleiterin Madeleine Weis übernahm im Januar 2022 den Frauenchor. Zur Zeit pausiert 
sie aus familiären Gründen. Übergangsweise bereitet Eva-Maria Völker die 39 Frauen ge-
sanglich auf das Konzert vor.
Bei Cantabile ist Dirigent Markus Heinrich bestens angekommen. Er lobte das gute Mitei-
nander im gemischten Chor mit 27 Sängerinnen und Sänger und den Rückhalt im Verein, 
der für Bürgstadt kulturell sehr prägend sei. So langsam kehre wieder Normalität ein, für 
Auftritte wird wieder fleißig geprobt. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es be-
sonders wichtig, den friedlichen Zusammenhalt in der Gemeinschaft zu pflegen.
Da die jungen Sängerinnen und Sänger von Joy studien- und berufsbedingt größtenteil 
auswärts verzogen sind, ist es im Moment schwierig, den Chor aufrecht zu erhalten.
Katrin Dinaro, Chorleiterin beim Jugendchor Wirbelwind, probt derzeit mit 18 singbe-
geisterten Jugendlichen und den „Aufsteigern“ von den kleinen Noten, die sich bereits 
sicher 2-bis 3 stimmig in der Chorgemeinschaft behaupten können.
Auch Franziska Krauß, Chorleiterin bei den kleinen Noten, berichtet von den Proben.
Mit insgesamt 44 kleinen und kleinsten Sängern macht sie zusammen mit Annika Kraft 
wertvolle Nachwuchsarbeit. Die Kinder seien mit viel Singfreude und Spaß dabei.
Alle Chöre freuen sich über neue Sängerinnen und Sänger. Einfach Vorbeikommen ist 
jederzeit möglich.
Dank der Zusage von Gerlinde Geis und Ronny Rohnalter konnte im Oktober der monatliche 
Singtreff wieder aktiviert werden. Im Gasthof „Centgraf“ treffen sich seitdem jeweils am 1. 
Montag im Monat Singfreudige Männer und Frauen in geselliger Runde mit Spaß am Singen.
In ihrem Bericht dankte die Vorsitzende Doris Muck allen Verantwortlichen in der Vor-
standschaft in einem sehr gut eingespielten Team. Sie dankte allen Chormitgliedern für 
den persönlichen Einsatz beim Singen in den Chören und die jahrelange treue Wegbe-
gleitung. Sowie starke Unterstützung und Mithilfe bei allen Veranstaltungen. Auch die 
Mitbeteiligung mit Kaffee- und Kuchenstand und Secco-Bar beim Straßen- und Hoffest 
konnte somit erfolgreich bewältigt werden.
Der Sängerball sei nach der 2-jährigen Pause ebenso wieder gut angenommen worden. 
Sie bat noch darum, sich für die Zukunft Gedanken zu machen. Jüngere zu finden, die 
bereit sind, in der Vereinsgemeinschaft Verantwortung zu übernehmen, damit  weiterhin 
die Chöre erhalten bleiben können.
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Termine für 2023 15. April Chorkonzert
 13. Mai Frauenchorausflug
 07.-10. Juli Teilnahme am Straßen- und Hoffest
 10. Dezember Weihnachtskonzert
Aktueller Mitgliederstand Aktive Sängerinnen und Sänger 159
 Fördernde Mitglieder 156
 Mitgliederstand 315
Anschließende Ehrungen 
Fördernde Mitglieder
25 Jahre  Heinz Gramlich
25 Jahre  Christoph Gund
25 Jahre  Franziska Krauß
25 Jahre  Melanie Münch
25 Jahre  Norbert Schäufler
50 Jahre  Erwin Berres
50 Jahre  Thomas Hofmann
Für Aktives Chorsingen
10 Jahre  Sophie Bachmann
20 Jahre  Linda Hofmann
25 Jahre  Margarete Hofmann
25 Jahre  Peter Münig
50 Jahre  Willi Schirmer
Besondere Ehrung für 15 Jahre Vorstandstätigkeit Andreas Köster
Kontaktadresse
Doris Muck, Beethovenring 6, 63927 Bürgstadt, Tel. 09371/68671, doris.muck@t-online.de

Kolpingsfamilie
Einladung zur Generalversammlung

am Montag, den 20. März 2023 um 19.00 Uhr Andacht in der Kirche
um 19.30 Uhr Generalversammlung im Pfarrsaal

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Worte der Vorstandschaft
4. Bericht der Kassierer
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht des Schriftführers mit Bildervortrag
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Verschiedenes, Ausblick und Termine
9. Wünsche und Anträge

Das Vorstandsteam freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme.
TREU KOLPING !
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FC Bayern Fanclub Bürgstadter Kreuzköpf e.V.
EINLADUNG
Der FC Bayern Fanclub Bürgstadter Kreuzköpf e.V. lädt alle Mitglieder und In-
teressierte ein zur Jahreshauptversammlung 2023 am Freitag, 31. März 2023 
um 19:00 Uhr in der Krummgasse 5 in Bürgstadt.

Tagesordnung:   
 1. Begrüßung durch den Präsidenten
 2. Totengedenken
 3. Bericht des Geschäftsführers
 4. Bericht des Schriftführers
 5. Bericht des Kassiers
 6. Bericht der Kassenprüfer
 7. Entlastung der Vorstandschaft
 8. Neuwahlen
 9. Wünsche, Anträge und Ausblick auf 2023/2024
 10. „10 Jahre Bayernfanclub“
 anschl. Rückblicke bei guten Gesprächen & gemütlichem Beisammensein 
Wünsche und Anträge sind bei Präsident Edgar Mattern, Krummgasse 5, 63927 Bürgstadt
bis spätestens 25.03.2023 schriftlich einzureichen.
Informationen über den Verein, die Mitgliedschaft, die Termine im Jahresverlauf  
sowie Stadionfahrten und Aktivitäten (Feste, Spenden, Tippspiel) gibt es unter  
www.bfc-buergstadt.de oder bei Edgar Mattern (Präsident) bzw. Klaus Helmstetter (Ge-
schäftsführer).

Jagdgenossenschaft Richelbach
Erinnerung - EINLADUNG
Die Jagdgenossenschaft Richelbach hält am

Donnerstag, den 16. März 2023  
um 20:00 Uhr im Sportheim Richelbach

eine nichtöffentliche Versammlung ab, zu der jeder Jagdgenosse herzlich eingeladen ist.
Tagesordnung:

1. Begrüßung 
2. Totengedenken
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht des Kassiers
5. Entlastung des Vorstandes
6. Termine 2023
7. Sonstiges 

Richelbach, den 16.03.2023    gez. Egid Hennig
Jagdgenossenschaft Richelbach    Jagdvorsteher
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Veranstaltungskalend
er

Bürgstadt (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet“ – wir verschenken eine Stunde Zeit“!
Bürgerschaftliches Engagement für Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern von 
Bürgstadt zu Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen.
Sie erreichen uns Montag – Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr unter der Telefonnummer: 
09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt  
Montags, 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte den aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Markt Bürgstadt & Helfen verbindet - Wir verschenken eine Stunde Zeit
Der Spielenachmittag vom 17. März 2023 muss leider auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben werden. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Musikverein Germania
17.03. 19.30 Uhr Generalversammlung im Vereinsheim am Schwimmbad
18.03. 19.30 Uhr Starkbierabend mit starkem Bier, starker Musik, 
  starkem Redner im Vereinsheim

Pfarrgemeinde
18.03. 18.30 Uhr Josefstaggottesdienst in der Neuen Kirche

Gewerbeverein/ Kolpingsfamilie
18.03.  Josefstag beim Musikverein Germania

Josefsmarkt
19.03. 11.00 Uhr Marktgeschehen im Altort 



Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 5 vom 14.03.2023 – Seite 37

Kolpingsfamilie Bürgstadt
18.03.    18.30 Uhr Gottesdienst zum Josefstag
  danach Treffen beim Salvatorabend des MV „Germania“
  im Vereinsheim in der Erfstraße
20.3.       19.00 Uhr Andacht in der Kirche
 19.30 Uhr Generalversammlung im Pfarrsaal

Bulldogfreunde Bürgstadt
25.03. 11.00 – 13.00 Uhr Flursäuberungsaktion im Bauhof Bürgstadt

Geflügelzuchtverein
25.03. 19.00 Uhr Starkbierabend im Vereinsheim

UWG Bürgstadt
29.03. 18.30 Uhr Besichtigung Erftalbad, Treffpunkt am Eingang Erftalbad

Kath. Frauenbund/Kunterbundt
31.03. 15.00 – 16.30 Uhr Osterbasteln für Kinder im Pfarrsaal

Neunkirchen (ohne Gewähr)

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da.
Wir haben unseren Fahrdienst wieder in vollem Umfang aufgenommen.
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, befördern wir nach den derzeit 
gültigen Bestimmungen des öffentlichen Nahverkehrs.
Wir bitten um Ihr Verständnis. www.zeit-fuereinander-euh.de
Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern:
Bereich Eichenbühl 09371 6694903
Bereich Neunkirchen 09371 6694904
Bereich Riedern 09371 6694905
Bereich Heppdiel 09371 6694906

Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen
18.03. 19.30 Uhr Generalversammlung im Feuerwehrhaus Neunkirchen
23.03. 19.30 Uhr 4. Übung

Gesangverein Umpfenbach
19.03. 14.00 Uhr Seniorennachmittag im Schützenhaus Umpfenbach

SV Richelbach
24./26.03  Starkbiertage im Sportheim

Schützenverein Umpfenbach
25.03. 20.00 Uhr Beat/Disco Abend im Schützenhaus Umpfenbach
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Kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V.
28.03.  Monatsversammlung

Vereinsring
14.03. 20.00 Uhr Vereinsringsitzung im Sportheim Richelbach
  Der Vorstand bittet von jedem Verein ein Mitglied der 
  Vorstandschaft zu schicken.

Eichenbühl (ohne Gewähr)

FC Heppdiel
24.03. 19.00 Uhr Starkbiertage im Sportheim Heppdiel
25.03. 18.00 Uhr Starkbiertage im Sportheim Heppdiel
26.03. 13.00 Uhr Starkbiertage im Sportheim Heppdiel

Musikverein Erftal Riedern e.V.
24.03. 19.00 Uhr Generalversammlung im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Riedern

SPD Ortsverein
24.03. 19.30 Uhr Preisskat im Sportheim VfB in Eichenbühl - Startgeld 9,00€
   zu gewinnen gibt es wertvolle Geld- und Sachpreise

01.04. 14.00 Uhr Aufstellung des Osterbaumes an der Kapelle
   Alle Kinder sind eingeladen den Baum zu schmücken, 
   anschließend gibt es für alle Süßigkeiten

VFB Eichenbühl
31.03. 19.30 Uhr Mitgliederversammlung im Sportheim VfB Eichenbühl

Bayerischer Bauernverband
18.04. 07.30 Uhr (Abfahrt) Lehrfahrt nach Neu-Anspach und Bad Vilbel.
Führung im Freilichtmuseum Hessenpark. Danach Möglichkeit zum Mittagessen.
Betriebserkundung auf dem Laupus-Hof mit Hofladen und Bauernhof-Café.
Rückfahrt ca. 17.30 Uhr. Fahrpreis 40,00 €.
Anmeldung bei den Ortsbäuerinnen:
Margarete Leichtenschlag Tel. 09371/7408
Tanja Ditter Tel. 09378/908754
Renate Schneider Tel. 09378/908717
Barbara Streun Tel. 09378/1741
Elsbeth Berberich Tel. 09378/1217
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Allgemeine Veranstaltungen (ohne Gewähr)

Landkreis Miltenberg
25.03.   Flursäuberungsaktion

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten in Miltenberg, 
Amtsgebäude, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunde ab. 
Die Sprechstunde findet montags von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr statt. 
Den Versicherten wird damit Gelegenheit gegeben sich in Fragen ihrer Rentenversiche-
rung kostenlos beraten zu lassen.  Um Wartezeiten zu vermeiden, ist vorher eine recht-
zeitige Terminvereinbarung erforderlich. 
Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter Angabe der Versichertennummer beim 
Landratsamt Miltenberg, unter 09371 501 152 montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, 
mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Infoveranstaltung der Energieagentur Bayerischer Untermain: 
„Wann ist ein Haus geeignet für eine Wärmepumpe?“
Die Energiewende ist eine große und gleichzeitig auch wichtige Aufgabe für Gewerbe, 
Kommunen und Privathaushalte. Zusätzlich macht die weltpolitische Lage mehr als deut-
lich, dass eine Unabhängigkeit von ausländischen Energielieferanten von großem Vorteil 
wäre. Somit fragen sich aktuell viele Hausbesitzer, inwiefern Wärmepumpen eine um-
weltfreundliche und zukunftssichere Alternative zu Öl- und Gasheizungen darstellen.
Wärmepumpen wurden in den vergangenen Jahren vermehrt in Neubauten installiert – 
doch funktionieren diese auch im Bestandsbau und wenn ja in welchem? Stehen dann 
potenzielle Einsparungen bei den Betriebskosten noch in einem guten Verhältnis zu den 
Investitionskosten?
In einer gemeinsamen Informationsveranstaltung der Energieagentur Bayerischer 
Untermain, des Landratsamts Aschaffenburg und der Albert Bayer GmbH, geben Hans-
Jürgen Seifert und Peter Bayer, beide Mitglieder im Bundesverband Wärmepumpe e.V., 
Antworten auf diese und weitere Fragen.
Dipl.-Ing. FH Hans-Jürgen Seifert ist Inhaber eines Ingenieurbüros für Wärmepumpen-
systeme und zertifizierter Sachverständiger für Privat- und Gerichtsgutachten für Wär-
mepumpenanlagen. Sein Vortrag legt den Schwerpunkt auf den Bereich der Heizungs-
erneuerung. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Haus für eine 
Wärmepumpe geeignet ist? Warum ist bei einer Wärmepumpe die sorgfältige Planung so 
wichtig? Welche Wärmequellen gibt es und welche Besonderheiten? Darüber hinaus wer-
den Tipps- und Tricks vorgestellt, um eine bereits installierte Wärmepumpe zu optimieren.
Dipl.-Ing. FH Peter Bayer ist Geschäftsführer der Albert Bayer GmbH in Johannesberg und 
Fachplaner für erneuerbare Energien und Energieberater. Er steht im Anschluss ebenfalls 
für Fragen zur Verfügung.
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Die Veranstaltung findet am 29. März in der Maingauhalle in Kleinostheim statt. Beginn 
ist um 19:00 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung mit Angabe der Perso-
nenzahl über die E-Mail info@energieagentur-untermain.de oder unter der Telefonnum-
mer 06022 26-0 zwingend erforderlich.

Zentec Großwallstadt
Seminar für Gründerinnen - Erfolgreich gründen - von der Idee bis zur Finanzierung!
Meist haben Frauen, die sich selbstständig machen möchten, andere Beweggründe und 
gründen unter anderen Voraussetzungen als Männer. Das Seminar vermittelt nicht nur 
Basiswissen für die Existenzgründung, sondern geht auch besonders auf die Situation von 
Gründerinnen ein.
Das Seminar findet am 28. März von 9 – 14 Uhr in der ZENTEC GmbH statt und wendet 
sich an alle Frauen, die sich selbstständig machen möchten – branchenunabhängig. Das 
Seminar ist für Sie kostenfrei!
Anmeldung und weitere Informationen unter www.zentec.de/veranstaltungen
Anmeldeschluss ist am 22.03.2023.
Kontakt: Vanessa Scheyk, Telefon: 06022 / 26 -1110, anmeldung@zentec.de

Allgemeine Mitteilungen

Berufsschule für kaufmännische Assistenten  
des Landkreises Miltenberg

Zweijährige Berufsausbildung an der Berufsfachschule Obernburg a. Main
„Staatlich geprüfte kaufmännische Assistenten E-Business-Management“
Die Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten ist eine öffentliche Schule des Land-
kreises Miltenberg und bildet seit mehr als 30 Jahren junge Leute für das Berufsleben aus. 
Der Abschluss „Kaufmännischer Assistent/Kaufmännische Assistentin E-Business-Manage-
ment“ ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie im deutschen und europäischen 
Qualifikationsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet. Er soll zur direkten Arbeitsaufnahme 
im kaufmännischen Bereich von Unternehmen führen und ist auch die Berechtigung zur 
Aufnahme in die BOS (Berufsoberschule). Die Schwerpunkte der fachlichen Ausbildung 
sind die Unterrichtsfächer Beschaffungs- und Absatzprozesse , Betriebliche Anwendungs-
software, Betriebliche Unterstützungsprozesse, E-Businessprozesse, Informationsma-
nagement, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Marketing, Projektmanagement und 
Wirtschaftsenglisch. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung.
Fester Bestandteil der Ausbildung ist ein 4-wöchiges Praktikum zwischen dem ersten und 
zweiten Ausbildungsjahr in einem Industrieunternehmen der Region.
 ...weiter auf Seite 43



Renovieren  
mit den Besten  

der Region

Wendelin-Rauch-Straße 4 · 97896 Freudenberg

VORTRAG 16.03.23, 18.30 UHR  
IN UNSEREN RÄUMEN 
ANMELDUNG: T (0 93 75) 2 84 ODER 
WWW.KIRCHGAESSNER-GMBH.COM/ 
VORTRAG-TERMINE



Neunkirchen, im Januar 2023
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für die stille Umarmung,

für die tröstenden Worte,
gesprochen oder geschrieben,

für den Händedruck,
wenn die Worte fehlten,

für alle Zeichen der Liebe,
Verbundenheit und Freundschaft.

Ottmar Löhr

Birgit Löhr
Jacqueline und Steffen Stahl

Besonderen Dank an Herrn Dr. Brems und 
Team, der Sozialstation Jens Müller, dem 
Hospizverein Obernburg, Herrn Pfr. Winiarz
und dem Bestattungsinstitut Zeller.

Danke für die Geldzuwendungen, diese 
werden für karitative Zwecke verwendet.
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Voraussetzung für die Aufnahme ist ein mittlerer Bildungsabschluss. Es wird kein Schulgeld 
erhoben. BAföG-Berechtigung besteht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.
Schicken Sie bitte Bewerbungen und Anfragen für das Schuljahr 2023/2024 an die Berufs-
fachschule für kaufmännische Assistenten des Landkreises Miltenberg,
Berufsschulstr. 10, 63785 Obernburg oder an die Mailadresse info@bs-mil-obb.de.
Wir beraten und informieren Sie dann gerne telefonisch und persönlich weiter.
Zusätzliche Informationen und ein Imagefilm der BFS Obernburg sind unter 
www.bs-mil-obb.de zu finden.

Sparkassen-Baupreis 2023 für gelungene Baumaßnahmen 
Bereits zum achten Mal schreibt die Sparkasse Miltenberg-Obernburg den Sparkassen-
Baupreis aus. Damit sollen Neubau-, Sanierungs- oder kommunale Bauprojekte im 
Landkreis Miltenberg ausgezeichnet werden, die vor allem im Bereich Nachhaltigkeit,  
Umweltschutz und Energie mit pfiffigen Lösungen aufwarten. Ebenfalls im Fokus stehen 
Maßnahmen, die in besonderer Weise dem  Erhalt von Baudenkmälern und der Belebung 
der Ortskerne dienen. 
Für die Preisträger des Wettbewerbs hat die Sparkassen-Stiftung Preisgelder in Höhe von 
insgesamt 5.500 Euro ausgesetzt. Zusätzlich zum Preis der Fachjury werden ein Publikums- 
preis sowie erstmals ein Sonderpreis „Nachhaltigkeit“ vergeben.
Informationen und den Bewerbungsbogen zum Sparkassen-Preis für besonders gelun-
gene Baumaßnahmen gibt es im Internet unter www.s-mil.de/baupreis sowie in allen 
Geschäftsstellen der Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Bewerbungen und Vorschläge 
können bis zum 27. März 2023 eingereicht werden.
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Dienstag 14.03. Dienstag der 3. Fastenwoche
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Mittwoch 15.03. Mittwoch der 3. Fastenwoche
Breitendiel 18:00 Rosenkranz an der Mariensäule am PGH
Breitendiel 18:30 Messfeier
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Donnerstag 16.03. Donnerstag der 3. Fastenwoche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Klosterkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum
Mainbullau 18:30 Fastenandacht
Freitag 17.03. Freitag der 3. Fastenwoche
Bürgstadt 14:30 Requiem - Neue Pfarrkirche 
Samstag 18.03. Samstag der 3. Fastenwoche
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz für den Frieden/Beichte - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse zum Josefstag - Neue Pfarrkirche (f. Familie Josef

Hess (Leg.) / f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul Lindner 
(Leg.) / f. Agnes Helmstetter (Leg.) / f. Josef Neuberger und verst. 
Angeh. / 3. Seelenamt Elisabeth Neuberger / f. Paul und Marianne Platz 
und Sohn Albrecht / f. Antonie Sturm / f. Günther und Rufina Ruhmann 
(Leg.) / f. Günter Altmann und verst. Angeh. / f. Josef und Katharina 
Schmalbach und Tochter Irma / f. Dietmar Zöller und verst. Angeh. / f. 
Helga und Otmar Scharbert und verst. Angeh. / f. Ewald Bischof, Karl und 
Mina Trabert und verst. Angeh.)

Breitendiel 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft zum 
Patrozinium

Sonntag 19.03. 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
Miltenberg 10:00 Messfeier, anschließend Kirchenkaffee - Pfarrkirche
Mainbullau 10:00 Messfeier
Miltenberg 11:00 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum
Bürgstadt 16:00 Kreuzweg "Engelmar Unzeitig" - Martinskapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 20.03. HL. JOSEF, BRÄUTIGAM DER GOTTESMUTTER MARIA
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 19:00 Wort-Gottes-Feier, anschließend Generalversammlung der 

Kolpingsfamilie im Pfarrsaal - Neue Pfarrkirche
Dienstag 21.03. Dienstag der 4. Fastenwoche
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Josef und Irma Hock (Leg) / f. leb. und 

verst. Angeh. der Familie Josef Walter (Leg.) / nach Meinung der Stifter / f.
Verst. der Familie Hofmann und Albert)

Mittwoch 22.03. Mittwoch der 4. Fastenwoche
Wenschdorf 17:00 Fastenandacht

2023
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Breitendiel 18:00 Rosenkranz an der Mariensäule am PGH
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Miltenberg 19:30 Bibelkreis im Kolpinghaus
Donnerstag 23.03. Donnerstag der 4. Fastenwoche
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Klosterkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum
Mainbullau 18:30 Messfeier
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - Laurentiuskapelle
Freitag 24.03. Freitag der 4. Fastenwoche
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche
Samstag 25.03. VERKÜNDIGUNG DES HERRN
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Gemeindezentrum 
Wenschdorf 18:30 Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft 
Sonntag 26.03. 5. FASTENSONNTAG

- Kollekte: Misereor - 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Ludwig und Luitgard Reinhart (Leg.) / 

Seelenamt für Rudolf Graßmann / f. Hannelore Mehling und Angeh. / 3. 
Seelenamt für Engelbert Winkler / Seelenamt für Rita Ruppert / f. Gerhard 
Hörber / f. Cäcilie Weigl und verst. Angeh. / f. Alfred Popp / f. Norbert, 
Anton und Elisabeth Hofmann und Angeh.)

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Mainbullau 10:00 Wort-Gottes-Feier
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 27.03. Montag der 5. Fastenwoche
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche
Dienstag 28.03. Dienstag der 5. Fastenwoche
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche
Miltenberg 15:00 Kreuzweg, besonders für Senioren - Pfarrkirche

Menschen, die nicht mehr zur Kirche kommen können, kann die Krankenkommunion auch 
nach Hause gebracht werden. Dazu kommt ein Priester oder ein Kommunionhelfer in der 
Regel am 1. Freitag im Monat. Auf Wunsch kann es gelegentlich auch ein anderer Tag
sein. Seelsorgegespräche sind nach Absprache selbstverständlich ebenfalls
möglich. Rufen Sie einfach im Pfarrbüro an (Tel. 2144) oder bei Michael Schmitt (Tel.
2478) oder bei Rita Bucher-Hock (Tel. 80165).

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Ninh                            0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com

Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

  Kantor Michael Bailer..................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Ansprechpartner Essen auf Rädern: Manfred Bischof Tel. 978958
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Gottesdienstordnung der Pfarreiengemeinschaft
St. Antonius Erftal und Höhen
Eichenbühl  –  Riedern  –  Guggenberg 
Heppdiel  –  Windischbuchen  –  Schippach 
Neunkirchen  –  Richelbach  –  Umpfenbach

Dienstag                           14.03.                                                                                                   

Riedern 18:00 Fastenandacht

Eichenbühl 18:30 Friedensrosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Mittwoch                          15.03.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                      16.03.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Guggenberg 18:40 Friedensgebet

19:00 Messfeier

Freitag                              17.03.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)

Samstag                           18.03.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            19.03.                                                                                                   

Richelbach 8:30 Messfeier

Schippach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier 

10:00 Kinderkirche im Pfarrsaal, Beginn in der Kirche

Heppdiel 10:00 Messfeier

Neunkirchen 10:00 Wort-Gottes-Feier

18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Umpfenbach Seniorennachmittag im Schützenhaus

14:00 Beginn mit einer kurzen Andacht

Montag                             20.03.                        Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria  

Umpfenbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Dienstag                           21.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Andacht zum Hl. Josef



Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 5 vom 14.03.2023 – Seite 47

Dienstag                           14.03.                                                                                                   

Riedern 18:00 Fastenandacht

Eichenbühl 18:30 Friedensrosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Mittwoch                          15.03.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                      16.03.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

Guggenberg 18:40 Friedensgebet

19:00 Messfeier

Freitag                              17.03.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

4. Fastensonntag (Laetare)4. Fastensonntag (Laetare)

Samstag                           18.03.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Sonntag                            19.03.                                                                                                   

Richelbach 8:30 Messfeier

Schippach 8:30 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Messfeier 

10:00 Kinderkirche im Pfarrsaal, Beginn in der Kirche

Heppdiel 10:00 Messfeier

Neunkirchen 10:00 Wort-Gottes-Feier

18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Umpfenbach Seniorennachmittag im Schützenhaus

14:00 Beginn mit einer kurzen Andacht

Montag                             20.03.                        Hl. Josef, Bräutigam der Gottesmutter Maria  

Umpfenbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Dienstag                           21.03.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Richelbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Andacht zum Hl. Josef

Mittwoch                          22.03.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier 

Donnerstag                      23.03.                                                                                                   

Riedern 19:00 Messfeier

Schippach 19:00 Messfeier

anschließend Fastenandacht

Freitag                              24.03.                                                                                                   

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

5. Fastensonntag5. Fastensonntag

Samstag                           25.03.                                                          Verkündigung des Herrn  

Heppdiel 19:00 Messfeier

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Beginn der Sommerzeit

Sonntag                            26.03.                                                                                                   

Schippach 8:30 Messfeier

Umpfenbach 8:30 Messfeier

18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Riedern 10:00 Wort-Gottes-Feier

Eichenbühl 10:00 Messfeier   

Seniorennachmittag im Pfarrheim

14:00 Beginn mit einer kurzen Andacht

Richelbach 10:00 Messfeier

Heppdiel 18:00 Bußgottesdienst

anschließend Beichtgelegenheit

Montag                             27.03.                                                                                                   

Umpfenbach 18:30 Fasten-/Kreuzwegandacht

19:00 Messfeier

Dienstag                           28.03.                                                                                                   

Riedern 18:00 Fasten-/Kreuzwegandacht

Eichenbühl 18:30 Lichtreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Kreuzwegandacht
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Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen
Pfarrbüro Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl  

Tel. 09371-2556    Fax 09371-9488951
pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de 

Öffnungszeiten:  Mo 14-18 Uhr   Di, Do, Fr 8-12 Uhr

Pfarrer Artur Fröhlich Tel. 09371-2556
Pfarrvikar Krzysztof Winiarz Tel. 09378-9082830
Past.Ref. Hermann Gömmel Tel. 09371-9488950

Internet www.pg-eichenbuehl.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Samstag, 18.03. 14.00-16.00 Uhr Cafe Wohlig #wärmewinter im Evang. Gemeindehaus  
  Eingeladen sind Menschen, die in wenig geheizten 

Wohnungen sitzen müssen. Hier können sie sich in 
einem gut geheizten Raum auch innerlich wärmen. 
Infos Evang. Pfarramt unter Tel. 3161

Samstag, 18.03. 19.00 Uhr Gottesdienst am Samstagabend im Gemeindehaus
Sonntag, 19.03. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus
Donnerstag, 23.03. 20.00 Uhr Taizegebet in der Laurentiuskapelle Miltenberg
Samstag, 25.03. 14.00-16.00 Uhr Cafe Wohlig #wärmewinter im Evang. Gemeindehaus  
  Eingeladen sind Menschen, die in wenig geheizten 

Wohnungen sitzen müssen. Hier können sie sich in 
einem gut geheizten Raum auch innerlich wärmen. 
Infos Evang. Pfarramt unter Tel. 3161

Sonntag, 26.03. 11.00 Uhr Gottesdienst für ALLE
Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 
Montags wöchentlich 17.00 Uhr Gruppentanz 50+
 19.30 Uhr Kontemplation
Dienstags wöchentlich       15.00 Uhr Skatrunde 
Dienstags wöchentlich       19.00 Uhr Bibellesekreis 
Dienstags (14tg.) 20.00 Uhr Ökum. Schola in der Alten Volksschule
Donnerstags wöchentlich   9.45 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten-3 Jahre)
 19.00 Uhr Posaunenchor
Freitags je 14-tägig 18.30 Uhr Chor „Regenbogen
 19.30 Uhr Discofox für alle
Die Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet.
Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.  
Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de 
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EINHEITLICHE NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt ........................................................ 112 

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit)   ...................  11 61 17

Polizei Miltenberg   ..........................................................................  0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg .............................................................................  0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg   ...........................................................................  0 93 71 / 97 22-0

Tierärztliche Ru� ereitscha� 
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage 
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php Tel. 09372/9407871

SERVICENUMMERN

Beratungsstelle für Senioren und pfl egende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg
Sprechzeiten: montags 10 - 12 Uhr, dienstags 14 - 16 Uhr und donnerstags 10 - 12 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg, im B-OBB / Bürgerhaus Obernburg, 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr und Mi 14 - 16 Uhr
Zentrale Telefonnummer: 09371 / 6694920
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freun-
den Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de



Seite 50 – Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 5 vom 14.03.2023

NOTDIENSTE

Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Erlenbach
Service des Ärzteverbundes Maindoc im Medizinischen Versorgungszentrum am Klini-
kum Erlenbach: Bei akuten Erkrankungen ist die ambulante medizinische Versorgung zu 
Zeiten sichergestellt, in denen die hausärztlichen Praxen in der Regel nicht besetzt sind: 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Die Notaufnahme des Klinikums bleibt weiterhin die Anlaufstelle für Notfälle, bei de-
nen eine stationäre Aufnahme absehbar ist. 

Zahnärztlicher Notfalldienst (ohne Gewähr)
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
18./19.03 Dr. med. dent. Athanasios Papadopoulos, 
 Debonstraße 4, Amorbach, 09373/ 1304
25./26.03. Dr. med. dent. Barbara Papadopoulos, 
 Debonstraße 4, Amorbach, 09373/ 1304

Notdienste der Apotheken (ohne Gewähr)

Der Notdienst der Apotheken beginnt jeweils morgens um 8:00 Uhr und endet um  
8:00 Uhr des folgenden Tages.
14.03. Park-Apotheke, Bürgstädter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/ 9895800
15.03. Nord-Apotheke, Brückenstraße 25, Miltenberg Tel. 09371/ 3130
16.03. Easy-Apotheke, In der Seehecke 1, Kleineubach Tel. 09371/ 6504254
17.03. Abtei-Apotheke, Debonstraße 3D, Amorbach Tel. 09373/ 97370
18.03. Anker-Apotheke, Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/ 6689801
19.03. Mäander-Apotheke, Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/ 2944
20.03. Engelberg-Apotheke, Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/ 3637
21.03. Adler-Apotheke, Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/ 9480700
22.03. Löwen-Apotheke, Loehrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/ 1616
23.03. Martins-Apotheke, Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/ 7009
24.03. Park-Apotheke, Bürgstädter Straße, Miltenberg Tel. 09371/ 9895800
25.03. Nord-Apotheke, Brückenstraße 25, Miltenberg Tel. 09371/ 3130
26.03. Easy-Apotheke, In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/ 6504254
27.03. Abtei-Apotheke, Debonstraße 3D, Amorbach Tel. 09373/ 97370
28.03. Anker-Apotheke, Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/ 6689801
Apotheken-Notdienstplan für den gesamten Landkreis unter www.martins-apo.de



Volksbank Immobilien GmbH
Ein Unternehmen der 
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FRISCHER FISCH aus Bremerhaven!
DER FISCHMANN KOMMT:
- JEDEN MITTWOCH -

 in BÜRGSTADT am ROSENGARTEN
von 14.45 - 15.15 Uhr

 in EICHENBÜHL am Dorfplatz
von 15.20 - 15.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel - Bremerhaven

Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Sei du selbst. 

Alle anderen gibt es schon.

Oskar Wild
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PINK GmbH Vakuumtechnik · Gyula-Horn-Str. 20 · 97877 Wertheim-Reinhardshof
T +49 (0) 93 42-872-136 · personal@pink-vak.de · www.pink-vak.de

Wir wachsen stetig – starte durch mit PINK Vakuumtechnik

PINK, der Weltmarktführer für vakuumtechnische Sonderanlagen, produziert seit
über 35 Jahren Anlagen und Systeme nach Kundenanforderung u.a. für die Halb-
leiter- und Elektronikindustrie, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt sowie
die Wissenschaft und Forschung. 

Neue Geschäftsfelder, mehr als verdoppelte Reinraumkapazitäten und die neue
klimatisierte Zerspanungshalle mit modernster Maschinenausstattung dokumen-
tieren unsere zukunftsträchtigen Investitionen. Wir suchen daher an unserem 
Standort Wertheim-Reinhardshof aktuell diese neuen Mitarbeiter: 

Infos über PINK
Vakuumtechnik

und alle attraktiven
Jobangebote

gibt‘s hier:

Elektroniker m/w/d

Industriemechaniker m/w/d

Elektro-Konstrukteur m/w/d

CNC-Dreher und CNC-Fräser m/w/d

Mitarbeiter Finishing/Feinstreinigung m/w/d

Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 5 vom 14.03.2023 – Seite 53



Unsere Verwaltung ist täglich von 8 bis 19 Uhr 
für Sie da, auch Wochenende u. Feiertage! 

Hauptstr. 18, 63920 Großheubach 
Tel.: (0 93 71) 97 23-0, Fax: 97 23-1� 
email: mail@st-elisabethenstift.de 
www.st-elisabethenstift.de 

bpa MnghPFL.EGENETZ 
Bundesverband privater Anbieter :andkreis �ilt�nberg 

sozialer Dienste e.V. gemeinsam stark fur die Pflege 

Krautäcker 1
97892 Kreuzwertheim-
           Wiebelbach
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Hennig Haus GmbH & Co. KG • Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf

- so einzigartig wie Sie selbst!

Hennig Individual Haus

hennig-haus.de
Mehr Info unter: Tel. 0 93 71- 97 42 - 0

 

RUFprivat GmbH, Industrieweg 15, 63924 Kleinheubach, Tel. +49 9371 9898 40

Dich erwartet:
- Ein junges & motiviertes Team
- Wertschätzung und volle Unterstützung deines jungen Chefs
- Ein sicherer, zukunftsorientierter sowie 

abwechslungsreicher Job
- Eine übertarifl iche Bezahlung sowie Weihnachtsgeld und 

Urlaubsgeld

AZUBI GESUCHT
Wir suchen dich zum 01.09.2023 als 

Starte jetzt DEINE Zukunft und komm in unser Team!Starte jetzt DEINE Zukunft und komm in unser Team!

AZUBI ZUM ANLAGENMECHANIKER
SANITÄRHEIZUNGKLIMA (M/W/D)

- Angenehme & fl exible Arbeitszeiten 
mit Baustellen in der Region

- Eigenes Werkzeug
- 30 Tage Urlaub
- Verschiedene Firmenevents mit 

Wiederholungsbedarf

Erfahre mehr unter www.rufprivat.de/karriere oder 
bewerbe dich direkt bei: daniel.morawetz@rufprivat.de
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DAMIT SIE AUFRECHT  
DURCH‘S LEBEN GEHEN KÖNNEN 

Asklepios Klinik Seligenstadt, Asklepiosstraße 1
63500 Seligenstadt, www.asklepios.com/seligenstadt

Wirbelsäulenchirurgie an der Asklepios Klinik  
Seligenstadt. Wir helfen Ihnen mit minimal- 
invasiven Therapien zur Behandlung von  
Erkrankungen der Wirbelsäule.

Indikationsambulanz  
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Chefarzt Dr. Klaus Eisenbeis 
Dr. Joechel: Dienstags 08:00 bis 10:00 Uhr 
Kontakt: Zentrum für Versorgung & Beratung 
Tel: 06182 - 83 83 18 

KLINIK SELIGENSTADT

Dr. med. Peer Joechel, Wirbelsäulenspezialist
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